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Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Generationen und Bildung 

 
 
zum Antrag, Einl.Zahl 968/1, der Abgeordneten Mag. Lackner, Kröpfl, Gross, Gennaro,  
Mag. Erlitz, Kaufmann und Böhmer, betreffend die schulische Integration von Jugendlichen 
mit Behinderung ab der neunten Schulstufe. 
 
Der Ausschuss für Generationen und Bildung hat in seinen Sitzungen am 10. September 2002 
und 09. März 2004 über obgenannten Antrag die Beratungen durchgeführt. 
 
Zum Antrag, Einl.Zahl 968/1, der Abgeordneten Mag. Lackner, Kröpfl, Gross, Gennaro,  
Mag. Erlitz, Kaufmann und Böhmer liegt eine Stellungnahme der Landesregierung vor. Darin 
wird folgendes berichtet:  
 
Seitens der FA 6B wurde das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit 
Schreiben vom 27. September 2002 ersucht, ehestmöglich eine Stellungnahme abzugeben. 
Nach einigen weiteren Urgenzschreiben erfolgte am 13. März 2003 ein kurzer 
Zwischenbericht an die Landtagsdirektion. Ein Antwortschreiben vom Bundesministerium ist 
bislang nicht eingelangt. Aufgrund telefonischer Informationen seitens des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist bekannt, dass derzeit an eine 
Novellierung des Schulorganisationsgesetzes nicht gedacht wird.  
 
Seitens der FA 6D wird folgende Stellungnahme abgegeben:  
 
Im Berufsschulbereich wird seit dem Schuljahr 1999/2000 im Wege eines Schulversuches die 
Integration von behinderten Lehrlingen erprobt. Eigene Integrationsklassen können bei 
mindestens drei behinderten Schülern pro Klasse geführt werden. Dies ist nur an der 
Landesberufsschule Feldbach möglich gewesen, wo auch im heurigen Schuljahr zwei 
Integrationsklassen geführt werden. Das vom Ministerium zugeteilte Stundenkontingent 
wurde nicht zur Gänze in den Integrationsklassen verbraucht, sondern auch in anderen 
Schulen, wo die Schülerzahl die Eröffnung eigener Integrationsklassen nicht erlaubte, zur 
Unterstützung einzelner behinderter Lehrlinge verwendet. Der Schulversuch Integration läuft 
im nächsten Jahr mit der dritten Schulstufe in Feldbach aus. Diese Integration als 
Schulversuch ist durch die Novellierung des § 8b des Berufsausbildungsgesetzes aus dem 
heurigen Sommer beendet worden, da damit die integrative Berufsausbildung und damit auch 
der integrative Berufsschulbesuch eingeführt wurden. Lehr- bzw. Ausbildungsverträge im 
Sinne dieses Gesetzes wurden bereits geschlossen, die ersten Schulbesuche dieser jungen 
Leute werden im letzten Lehrgang des laufenden Schuljahres zu erwarten sein. Leider hat das 
Bundesministerium für Unterricht derzeit noch keine Bereitschaft gezeigt, ähnlich wie bei 
dem einleitend erwähnten Schulversuch, die erfo rderlichen Integrationsstunden finanziell zu 
unterstützen. 
 
Hinsichtlich einer Stellungnahme der Fachabteilung 6C (ehemals FA 10C) wird auf die sehr 
ausführliche Vorlage dieser Fachabteilung zum Antrag, EZ. 891/1 betreffend Integration von 
SchülerInnen mit Behinderung bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf in 
landwirtschaftlichen Schulen hingewiesen.  
 



 
Der Ausschuss für Generationen und Bildung stellt den 
 

Antrag 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
Der Bericht des Ausschusses für Generationen und Bildung, zum Antrag, Einl.Zahl 968/1, der 
Abgeordneten Mag. Lackner, Kröpfl, Gross, Gennaro, Mag. Erlitz, Kaufmann und Böhmer, 
betreffend die schulische Integration von Jugendlichen mit Behinderung ab der neunten 
Schulstufe, wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Graz, am 09. März 2004 
 
 
Die Obfrau: Die Berichterstatterin: 
LAbg. Walburga Beutl LAbg. Mag. Ursula Lackner 


